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RS UVS Karnten 1997/05/21 KUVS-
601/1/97

JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 21.05.1997

Rechtssatz

Wird das Fahrzeug am Vorfallstag von mehreren Personen gelenkt, so ist der Zulassungsbesitzer gehalten, wenn er die
verlangten Lenkerauskiinfte sonst nicht erteilen kann, entsprechende Aufzeichnungen zu fihren bzw wenn ihm dies
nicht moglich ist fihren zu lassen, aus denen unverziiglich entnommen werden kann, wer das Fahrzeug jeweils gelenkt
hat (so auch VWGH vom 2.7.1980, 2615/79).

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1997/05/21 KUVS-601/1/97
	JUSLINE Entscheidung


